
Rechtsgrundlagen

(in der jeweils gültigen Fassung)

Baugesetzbuches (BauGB)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes-

Planzeichenverordnung 1990 - (PlanZVO 90)

Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (LNatSchG)

Landeswassergesetz (LWG)

Denkmalschutzgesetz (DSchG)

Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

1.Änderung

Festsetzungen
4.0 bis 5.2.5

entfallen

Festsetzung 8.2
entfällt

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss

Der Stadtrat Bad Kreuznach hat in seiner Sitzung am 30.03.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes

beschlossen.

Bad Kreuznach, den 10.05.2019

……………………………………………………..

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

2.Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschluss

Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs.1 BauGB erfolgte am

24.04.2017.

3.Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte nach ortsüblicher

Bekanntmachung am 24.04.2017 in Form einer öffentlichen Erörterung des Vorentwurfes am

03.05.2017 sowie in Form einer öffentlichen Auslegung des Vorentwurfs vom 04.05.2017 bis

einschließlich 19.05.2017.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte gem. § 4 Abs. 1

BauGB durch Schreiben vom 10.05.2017 an die betreffenden Stellen.

4.Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und Träger sonstiger Belange

Der Entwurf (Planzeichnung, Begründung und textliche Festsetzungen mit nachrichtlichen Übernahmen

und Hinweisen sowie die umweltrelevanten Stellungnahmen) lag gem. § 3 Abs. 2 BauGB nach

Beschluss vom ………………… und ortsüblicher Bekanntmachung vom …………….. in der Zeit vom

………………. bis einschließlich ……………….. öffentlich aus.

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange erfolgte gem. § 4 Abs. 2 BauGB durch

Schreiben an die betreffenden Stellen vom ………………….. .

5.Satzungsbeschluss

Der Stadtrat Bad Kreuznach hat nach Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen am

…………………… den Bebauungsplan als Satzung mit örtlichen Bauvorschriften gem. § 24 GemO und §

88 LBauO beschlossen.

Bad Kreuznach, den ………………….

………………………………………………………..

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

6.Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung, textlichen Festsetzungen und Begründung, stimmt

mit allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein.

Das vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten und der Bebauungsplan hiermit

ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Bad Kreuznach, den ………………….

………………………………………………………..

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

7.Bekanntmachung

Die ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3BauGB erfolgte am

……………………….

 Bad Kreuznach, den ………………….

………………………………………………………..

Oberbürgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer (Siegel)

10 Nachrichtliche Übernahmen / Hinweise

10.1 Das Gebiet des Bebauungsplans liegt innerhalb der Zone III A eines abgegrenzten

Trinkwasserschutzgebietes zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH. Die

Schutzbestimmungen der zukünftigen Rechtsverordnung und das DVGW-Arbeitsblatt W101 sind

bei der Durchführung von Vorhaben und Maßnahmen zu beachten, insbesondere folgende Punkte:

· Für die Verlegung der Abwasserleitungen müssen die Anforderungen des ATV/DVGW

Arbeitskreises A 142 „Abwasserkanäle und -leitungen in Wasserschutzgebieten und der DIN

1986 T 30 eingehalten werden.

· Das von den PKW-Stellflächen und das von nichtmetallischen Dächern sowie das von den mit

beschichteten Materialien gedeckten Dächern abfließende Oberflächenwasser darf breitflächig

über die Bodenzone auf dem gleichen Grundstück ohne Einleitungserlaubnis versickert werden.

· Die Lagerung wassergefährdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gültigen

„Landesverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über

Fachbetriebe“ VAwS erfolgen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass, außer Kleinmengen und

Heizöl für den Hausgebrauch, die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in der Schutzzone

III A verboten ist.

· Es dürfen keine wassergefährdenden auswasch- und auslaugbaren Materialen für den Straßen-

und Wegebau verwendet werden.

· Es dürfen keine Erdaufschlüsse erfolgen, bei denen schützende Deckschichten dauerhaft

vermindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird.

· Bohrungen, z.B. Erdwärme sind ausgeschlossen.

10.2 Bis auf den nördlichen Teil unterhalb der Rüdesheimer Straße liegt das Bebauungsplangebiet

vollständig im überschwemmungsgefährdeten Bereich des Ellerbaches (Gewässer II. Ordnung) und

der Nahe (Gewässer I. Ordnung). Daher ist auf eine hochwasserangepasste Bauweise zu achten.

10.3 Im Süden grenzt das Plangebiet an den Ellerbach und somit an das Überschwemmungsgebiet an.

Im äußersten Süden ragt das Plangebiet geringfügig in das Überschwemmungsgebiet hinein. Bei

Baumaßnahmen innerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebietes ist eine wasserrechtliche

Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 WHG erforderlich und es sind die Bestimmungen der

jeweiligen Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebietes (Nahe / Ellerbach) zu

beachten.

10.4 Nach § 36 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 31 Landeswassergesetz (LWG) hat die Erteilung

der Genehmigung bei Gebäuden im 40m-Bereich des Ellerbaches jeweils im Einvernehmen mit der

Unteren Wasserbehörde zu erfolgen.

10.5 Das Gebiet des Bebauungsplans wird von dem unter Bergaufsicht stehenden

Solegewinnungsbetrieb „Karlshalle/Theodorshalle“ sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld

„Theodorshalle I“ überdeckt. Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebs „Karlshalle/Theodorshalle“

ist die Firma GuT Gesundheit und Tourismus Bad Kreuznach GmbH. Das Bergrecht für das

Bergwerksfeld „Theodorshalle I“ wird durch die Stadtgemeinde Bad Kreuznach, Hochstraße 48 in

55545 Bad Kreuznach aufrechterhalten.

10.6 Sofern Eingriffe in den Baugrund erfolgen, sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a.

DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder

größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objektbezogene

Baugrunduntersuchungen empfohlen.

10.7 Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereichs, in dem erhöhtes und lokal über einzelnen

Gesteinshorizonten hohes Radonpotential ermittelt wurde. Sofern Neubauten geplant werden,

werden Radonmessungen in der Bodenluft des Bauplatzes oder Baugebietes dringend empfohlen.

Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich für ihre Situation

angepasste bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Studien des Landesamtes für Geologie

und Bergbau haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen

(ca. 3-4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge

des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr schwankt. Dafür sind

insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur

verantwortlich. Nur so können aussagefähige Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb

empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha,

gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation

auch höher sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten

Ingenieurbüro ausgeführt werden und dabei folgende Posten enthalten:

· Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien;

· Radongerechte, ca. 1m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche

Aufnahme des Bohrgutes;

· Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter;

· Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der

Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit;

· Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma);

· Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in der

Bodenluft beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und Bergbau. Informationen

zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“

des Bundesamtes für Strahlenschutz entnommen werden. Für bauliche Maßnahmen zur

Radonprävention wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Umwelt (Radon@lfu.rlp.de).
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